
 

                                                                         Gemeinde Lemwerder 

                                                                    Die Bürgermeisterin 
 

 

erstellt am: 28.06.2019  Seite 1 von 1 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 

Zur Rattenbekämpfung auf dem Gemeindegebiet Lemwerder 

 

 

Im Bereich der Gemeinde Lemwerder wird aufgrund der §§ 4 und 5 der 

Verordnung über die Rattenbekämpfung im Lande Niedersachsen (RattV ND) in 

der letzten gültigen Fassung 

 

in der Zeit vom 25.09.2023 bis voraussichtlich 27.10.2023 

 

eine Rattenbekämpfungsmaßnahme durchgeführt. 

 

Die Rattenbekämpfungsmaßnahme wird von der Fa. Grobbin 

Schädlingsbekämpfung, Butjardinger Str. 12, 27751 Delmenhorst, ausgeführt. 

 

Die Standorte sind über das gesamte Gemeindegebiet verteilt, die sich aus 

wiederkehrenden Schwerpunkten und aus den für dieses Jahr aktuellen 

Meldungen durch die Bevölkerung ergeben haben. Die Entrattung wird nur auf 

gemeindeeigenen Flächen durchgeführt. Es besteht keine Gefahr für Mensch und 

Tier, da sich das Gift in geschlossenen, nicht zugänglichen Behältnissen befindet. 

Eine direkte Berührung mit den Behältern sollte trotzdem vermieden werden. Die 

Bekämpfung wird oberflächlich ausgeführt. 

 

Zur Bekämpfung auf privaten Flächen sind die jeweiligen Eigentümer verpflichtet. 

 

Weitere Informationen können im Rathaus in Lemwerder, Stedinger Str. 51, 

Fachbereich 4 – Sicherheit und Ordnung, Frau Ernst, unter der Rufnummer 04 21-67 

39 32  oder unter ernst@lemwerder.de eingeholt werden. 

 

 

Gemeinde Lemwerder, 

Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung 

Lemwerder, 07.09.2023 
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